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Varianten 1, 2: Brückenbauwerk über K12n

Planung: Dobelmann und Kroke GmbH

Es liegt ein gesonderter Bericht einschließlich

vorläufiger Höhenplanung, Kostenschätzung und

Ausführungsbeispiele vor.
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AL 1-4b (Länge:
 430 Meter)

Ist

(Analyse AL)

Wirtschaftsweg, landwirtschaftlicher Verkehr frei, Asphalt

3,0-3,3m; gesamter Abschnitt liegt im LSG, nach Ende Bebauung

Alfter Ort nord-ö
stl. stark abfalle

nde Wegebösch
ung; im zweiten

Teil des Abschnitts Kleingartennutzung

Anforderungs-

profil

Anforderungsprofil: Typ FS

Zielwert: Fahrr
adstraße ≥ 4,0m

geplanter

Streckentyp

Fahrradstraße m
it Breite 4,0m;

Maßnahmen

(baulich)

Sanierung und Verbreiterung des bestehenden Wegs auf 4,0m in

Richtung Bösch
ung; böschungs

seitig Einsatz vo
n Stützmauern /

L-Steinen erforderlich

Maßnahmen

Ausstattung

Beleuchtung, Beschilderung, Markierung

Grunderwerb
Grunderwerb von HGK erforderlich

Einschränkung
en

/ sonstiges

Konflikte mit Landschaftsschutz / Verbreiterung in Richtung

Böschung; zusä
tzliche Baukoste

n durch Stützma
uer sowie ggf.

Anpassung der
 Entwässerung

; Freigabe der Fa
hrradstraße für

landwirtschaftlic
he Nutzfahrzeug

e (Oberbau nach
 RStO 2012 für

Nutzung als Wirtschaftsweg)

Baustufe
Baustufe I
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AL 1-4a (Länge
: 320 Meter)

Ist

(Analyse AL)

Wirtschaftsweg, landwirtschaftlicher Verkehr frei, Asphalt

3,0-3,3m; gesamter Abschnitt liegt im LSG, nach Ende Bebauung

Alfter Ort nord-ö
stl. stark abfalle

nde Wegebösch
ung; im zweiten

Teil des Abschnitts Kleingartennutzung

Anforderungs-

profil

Anforderungsprofil: Typ FS

Zielwert: Fahrr
adstraße ≥ 4,0m

geplanter

Streckentyp

Fahrradstraße m
it Breite ~ 3,5m;

(Fahrbahn weis
t bei regelmäßig

em Grünschnitt 
~3,5m auf; ein

Ausbau auf 4,0m lediglich langfristig bei sonstigem Erfordernis)

Maßnahmen

(baulich)

vorläufig keine

Maßnahmen

Ausstattung

Beleuchtung, Beschilderung, Markierung

Grunderwerb

 -

Einschränkungen

/ sonstiges

Landschaftssch
utzgebiet; Freig

abe der Fahrrad
straße für

landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge

Baustufe
Baustufe I (Beleuchtung)

Baustufe IIIb (Ausbau Fahrbahn)
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Hinweis zur informellen Beteilig
ung der Straßenverkehrsbehörd

e (Rhein-Sieg-Kreis)

Vor einer Ausweisung als Fahrrads
traße (gleichmäßiger Verkehrsfluss

; hohe

Reisegeschwindigkeiten) ist die Ve
rkehrssicherheit für den Fußverkeh

r sicherzustellen. Im

bebauten Bereich von "Am Bähnc
hen" ist mit verstärktem Fußgänge

rverkehr - Anwohner,

Kinder - zu rechnen. Es ist dafür So
rge zu tragen, dass der Gehweg de

n Voraussetzungen der

RASt 06 entspricht.

Stellungnahme des Gutachters

Die Breite des Gehwegs beträgt i.
d.R. 1,5m; abschnittsweise auch n

ur 1,0m. In dem hier

gekennzeichneten Bereich ist der Gehweg <1,0m bzw. nicht mehr vorhanden.  Die

Voraussetzungen der RASt 06 we
rden auf der gesamten Länge des

 Abschnitts nicht erreicht

(Regelmaß für Gehwege ≥ 2,5m; Au
snahmeregelung für Breite 1,5m lie

gt hier nicht vor).

Die Straße "Am Bähnchen" ist eine
 Gemeindestraße mit baulich ausge

bildeter Fahrbahn, ange-

ordnet ist eine Tempo-30-Zone. Der vorhandene Querschnitt entspricht nicht dem Stand der

gültigen Regelwerke (für den Neub
au von Straßen). Die verkehrsrecht

liche Anordnung als

Fahrradstraße führt jedoch zu kein
er Verschlechterung der Situation

 für den Fußverkehr.
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Variante 3:

Mittelinsel als Querungshilfe

Planung: AB Stadtverkehr

direkte Erfordernisse

- Skizze nach RAL / Bild 37

- Länge der Verziehung nach RAL / Tabelle 19: 100m

--> VERÄNDERTE LAGE DER QUERUNGSSTELLE

- Rad- und Fußverkehr sind wartepflichtig

- zul. Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h

- ortsfeste Beleuchtung ist einzurichten

- grundsätzlich gute Sichtbedingungen (sind gegeben)

indirekte Erfordernisse

- Rückbau der bestehenden Querungsstelle

- Anpassung der Führung auf "Bonner Seite"

- Leitplanken müssen versetzt werden

Stand: Mai 2016

Blatt:                                   7

Maßstab: 1:500

Blattgröße: A0

Luftbilder & Kartengrundlage mit freundlicher Genehmigung der Stadt Bonn, Stadt Bornheim, Gemeinde Alfter

Flächensignaturen

Abschnitte

Querschnittsänderung innerhalb des Abschnitts (an Engstellen)

Hauptabschnitte laut Wettbewerbsbeitrag

Stecknadeln zeigen Norden an (Nordpfeil)

Abschnitte & Hauptkonflikte

AB Stadtverkehr - A. Blase

Büro für Stadtverkehrsplanung

im Auftrag der Gemeinde Alfter,

Stadt Bonn, Stadt Bornheim

Fahrbahnmarkierungen

"Aufmerksamkeitspflaster" im Querungs-/Übergangsbereich

zu (gemeinsamen) Flächen mit dem Fußverkehr

Radweg oder Rad-/Gehweg in Hoch- oder Tieflage

(z.B. Brücke; Stützkonstruktion mit Betonplatten)

Grünflächen

Vorplanung RadPendlerRoute Bornheim - Alfter - Bonn

Stadtgebiet Bornheim / Gemeindegebiet Alfter

Abstandsflächen (z.B. baulicher Sicherheitstrennstreifen)

Gehwege

Ausbau Bestand (Verbreiterung)

Kante des (Geh-) Radwegs entspricht der bestehenden Kante

Ausbau Bestand mit neuer Planungsachse / Neubau

Planungserfordernis (Aus-/ Neubau)

neue Kante durch Verbreiterung

beide Kante des (Geh-) Radwegs werden neu gesetzt


